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Tagesordnung 

Festlegung der kommunalen Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2015/2016 
 
Beschlussvorschlag 

Die kommunale Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2015/2016 wird auf 12 festgelegt.  
 
Die Verteilung der Eingangsklassen im Stadtgebiet wird wie folgt festgelegt: 
 

Schule 
Anzahl 

Eingangs-
klassen 

KGS Meckenheim 4 
EGS Meckenheim 2 
GGS Merl 1 
KGS Merl 2 
KGS Teilstandort Altendorf 3 
 12 
 
Begründung 

Die kommunale Klassenrichtzahl (KRZ) legt gem. dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz 
die maximale Zahl der Eingangsklassen fest, die an Grundschulen in einer Kommune 
gebildet werden können. Auf der Grundlage der kommunalen Klassenrichtzahl und 
unter Beachtung der neuen Klassenbildungsregeln für die einzelnen Schulen 
entscheidet der Schulträger, wie viele Eingangsklassen an welchen Standorten in der 
Kommune gebildet werden sollen. Die KRZ darf unterschritten werden 
 
 
 



 
Die Berechnung der KRZ ist wie folgt: 
 
Gesamtschülerzahl in den Eingangsklassen dividiert durch 23. 
 
Bei einem Ergebnis 
unter 15 Klassen wird auf die nächste Zahl aufgerundet, 
zwischen 15 und <=30 kaufmännisch aufgerundet, 
zwischen 30 und < 60 auf die nächste ganze Zahl abrundet, 
über 60 Klassen auf die nächste ganze Zahl abgerundet und das Ergebnis um 1 
vermindert 
 
Für Meckenheim bedeutet dies für das Schuljahr 2015/2016 
 

Schule Anzahl Neu-
anmeldungen 

 Schüler anderer 
Altersstufen bei 

jahrgangsübergreifenden 
Klassen 

Gesamt 

KGS Meckenheim 81 0 81 
EGS Meckenheim 31 0 31 
GGS Merl 22 0 22 
KGS Merl 55 0 55 
KGS Teilstandort Altendorf * 16 52 68 
  * Jahrgang 1-4 257 
 
257 / 23 = 11,17 
 
Aufgerundet auf die nächste Zahl: 12 
 
Es können somit max. 12 Eingangsklassen im Schuljahr 2015/2016 in Meckenheim 
gebildet werden. In Abstimmung mit den Schulleiterinnen der Grundschulen soll die 
Verteilung der Klassen im Stadtgebiet wie folgt festgelegt werden: 
 

Schule 
Anzahl 

Eingangs-
klassen 

KGS Meckenheim 4 
EGS Meckenheim 2 
GGS Merl 1 
KGS Merl 2 
KGS Teilstandort Altendorf 3 
 12 
 
Meckenheim, den 30.09.2014 
 
 
Susanne Zwicker 
Fachbereichsleiterin 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
  Ja  Nein  Enthaltungen 
 


